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Regeste

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Erwägungen

E. 1
Die Vernehmlassung des Gemeinderats Ennetbürgen wurde erst nach Ablauf der
angesetzten Frist der Post übergeben. Sie kann wegen Verspätung nicht berücksichtigt
werden (Art. 93 Abs. 1OG).

E. 2
Nach den Feststellungen der kantonalen Instanzen widerspricht die Gestaltung eines Teils
des Landstreifens zwischen dem Garagenneubau und der Strasse der von der Gemeinde
Ennetbürgen erteilten Baubewilligung vom 27. November 1998. Der Beschwerdeführer
bestreitet nicht, an Stelle des projektierten und in der Bewilligung als Auflage
vorgeschriebenen Grünbereichs einen gepflästerten Abstellplatz erstellt und damit formell
Baurecht verletzt zu haben. Er macht jedoch geltend, die eigenmächtig vorgenommene
Nutzungsänderung könne nachträglich im vereinfachten Verfahren bewilligt werden. Der
Gemeinderat habe in willkürlicher Weise von der Durchführung eines nachträglichen
Baubewilligungsverfahrens abgesehen und statt dessen kurzerhand verlangt, den nach der
Bewilligung geforderten Zustand herzustellen. Dieses Vorgehen verstosse gegen die
Eigentumsgarantie ( Art. 26 BV ), den Grundsatz des Vertrauensschutzes ( Art. 5 Abs. 3 BV
) und das Willkürverbot ( Art. 9 BV ).

E. 3
a) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Bauten, die ohne Bewilligung
errichtet wurden, grundsätzlich zu beseitigen. Der Abbruch hat jedoch zu unterbleiben,
wenn die Baute materiell nicht baurechtswidrig ist und nachträglich bewilligt werden kann (
BGE 123 II 248 E. 3a/bb S. 252; 102 Ib 64 E. 4); denn es widerspräche dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, die Beseitigung zu verlangen, wenn der rechtmässige Zustand auf
dem Wege einer nachträglichen Bewilligung der eigenmächtig vorgenommenen baulichen
Massnahmen wiederhergestellt werden kann ( BGE 108 Ia 216 E. 4d S. 220). Das
Verwaltungsgericht hat sich von diesen Grundsätzen leiten lassen und ist zum Schluss
gelangt, im vorliegenden Fall komme eine nachträgliche Bewilligung für eine Umnutzung
des betreffenden Vorplatzes als Abstellfläche nicht in Frage. A.________ habe dem
Beschwerdeführer das Näherbaurecht für die neue Garage nur eingeräumt, weil im
Projektplan vorgesehen sei, den Grenzbereich südlich dieser Garage als Grünfläche
auszugestalten. Ein nachträgliches Absehen von dieser Auflage würde gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben verstossen, nachdem der Beschwerdeführer vom Näherbaurecht
bereits Gebrauch gemacht habe. b) Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber den



Standpunkt, der Vorplatz sei in jenem Bereich, in dem der Grenzabstand unterschritten
werde, plangemäss begrünt worden. Die planwidrig mit Pflastersteinen besetzte Fläche
befinde sich ausserhalb des "Unterabstandsbereichs", sodass insoweit kein Näherbaurecht
erforderlich sei. Daher sei es willkürlich, wenn das Verwaltungsgericht die Zustimmung der
Nachbarn auch von der Gestaltung dieses Teils des Vorplatzes abhängig mache, zumal für
die erfolgte Pflästerung gar kein Näherbaurecht beansprucht werden müsste. Da die
Benützung als Abstellfläche auch keinen öffentlichrechtlichen Bauvorschriften
widerspreche, sei sie materiell rechtmässig und könne nachträglich bewilligt werden. Mit
dieser Argumentation verkennt der Beschwerdeführer, dass die Nachbarn das
Näherbaurecht nur für das der Gemeinde eingereichte Bauprojekt eingeräumt haben, das
auf der ganzen Länge des Landstreifens zwischen der neuen Garage und der Strasse einen
Grünbereich vorsieht. Die Zustimmungserklärung vom 8. Juli 1998 bezieht sich
ausdrücklich auf die der Gemeinde eingereichten Baupläne. Wie der Beschwerdeführer
selber hervorhebt, wurde darüber hinaus keine privatrechtliche Vereinbarung über das
Näherbaurecht getroffen. Dass die fragliche Grünfläche ihre Grundlage allein im
eingereichten Bauprojekt hat und die Auflage in der Baubewilligung lediglich die sich aus
den Plänen ergebende Situation bestätigt, ist unter diesen Umständen nicht massgebend;
ebenso wenig, dass für die Erstellung eines Abstellplatzes im umstrittenen Bereich an sich
kein Näherbaurecht bean-sprucht werden müsste. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die
Nachbarn nur im Hinblick auf die Realisierung des kon-kreten Projekts mit dem Näherbau
der Garage einverstanden erklärten. Die Ansicht des Beschwerdeführers, die Zustimmung
habe sich nur auf die Gestaltung des "Unterabstandsbereichs" beziehen können und die
gegenteilige Auffassung der kantonalen Instanzen sei willkürlich, geht daher fehl. Bei
dieser Sachlage würde eine nachträgliche Bewilligung des in Abweichung von den Plänen
erstellten Vorplatzes voraussetzen, dass die Nachbarn dem Beschwerdeführer das
Näherbaurecht auch für ein Projekt mit dieser Änderung einräumen würden. Dass dies der
Fall ist, behauptet der Beschwerdeführer nicht. Die kantonalen Behörden konnten daher die
nachträgliche Bewilligungsfähigkeit des eigenmächtig erstellten Abstellplatzes ohne
Willkür verneinen und auf die Durchführung eines entsprechenden Bewilligungsverfahrens
verzichten. Unter diesen Umständen verstösst der Befehl zur Herstellung des bewilligten
Zustands auch nicht gegen die Eigentumsgarantie oder den Grundsatz des
Vertrauensschutzes.

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt beiläufig, das Verwaltungsgericht habe die von ihm geltend
gemachte Verletzung der Ausstandspflicht nicht näher geprüft. Diese Kritik entbehrt,
soweit darauf angesichts der weitgehend fehlenden Begründung überhaupt einzutreten ist (
Art. 90 Abs. 1 lit. b OG ), jeder Grundlage. Der Beschwerdeführer hatte vor
Verwaltungsgericht lediglich geltend gemacht, auf der Baubewilligung vom 27. November
1998 und der Wiederherstellungsverfügung vom 12. Mai 1999 fehle ein Hinweis auf die
Ausstands-pflicht von A.________, welche seit Frühjahr 1998 Mitglied des Gemeinderats
Ennetbürgen sei. Wenn im angefochtenen Entscheid zu diesem Vorwurf allein mit Bezug
auf die Baubewilligung Stellung genommen wird, so liegt darin keine Verletzung des
rechtlichen Gehörs, denn der Beschwerdeführer leitete aus dem Fehlen des erwähnten
Hinweises nur hinsichtlich der Baubewilligung rechtliche Konsequenzen ab. Im Übrigen
hat der Beschwerdeführer vor dem Verwaltungsgericht nicht behauptet, die
Ausstandspflicht sei tatsächlich verletzt worden. Es erübrigten sich daher nähere
Ausführungen des Verwaltungsgerichts zu dieser Frage.



E. 5
Demnach ist die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden
kann. Nachdem im bundesgerichtlichen Verfahren die aufschiebende Wirkung gewährt
worden ist, läuft die Frist zur bewilligungskonformen Ausgestaltung des Vorplatzes gemäss
Ziffer 3 des Urteilsdispositivs des Verwaltungsgerichts ab Ausfällung resp. Zustellung des
vorliegenden Urteils (vgl. Art. 38 OG ). Bei diesem Ausgang sind die Kosten des
bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG
).
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